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Erklärung zur Unternehmensführung nach §289 a HGB 
 
 
I. Erklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes (Entsprechenserklärung zum 

Deutschen Corporate Governance Kodex) 
 
Am 10.12.2013 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 
abgegeben, nach der die Splendid Medien AG die Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 
10. Juni 2013, unter Angabe von Ausnahmen und der entsprechenden Begründungen erfüllt. 
 
 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
der Splendid Medien AG  

zu den Empfehlungen der  
“Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ gemäß § 161 AktG 

 
Einleitung 
Vorstand und Aufsichtsrat von börsennotierten Gesellschaften sowie Gesellschaften mit Kapitalmarkt-
zugang im Sinne des § 161 Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes haben jährlich zu erklären, dass den 
vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Emp-
fehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" entsprochen wurde 
und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Die 
Erklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen. 
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex ("Kodex") enthält Regelungen unterschiedlicher Bin-
dungswirkung. Neben den gesetzlich verbindlichen Regelungen des geltenden Aktienrechts enthält er 
Empfehlungen, von denen die Gesellschaften abweichen können; in diesem Falle sind sie aber ver-
pflichtet, dies jährlich offen zu legen und zu begründen. 

 
 
Erklärung 
 
Die vorangegangene Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Splendid Medien AG 
datiert vom 7. Dezember 2012. Die nachfolgende Erklärung bezieht sich auf den Kodex in seiner Fas-
sung vom 13. Mai 2013, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 10. Juni 2013. Vorstand und Aufsichts-
rat der Splendid Medien AG erklären, dass den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex" mit folgenden Maßgaben entsprochen wurde und wird. 

 
 
 
 
1. Ziffer 4.1.5 

Der Vorstand soll bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf Vielfalt (Diver-
sity) achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben. 
 
Der Vorstand besetzt Führungspositionen nach fachlicher und persönlicher Eignung der Kandida-
ten/innen. Bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung wird der Vorstand auf Vielfalt (Diversi-
ty) achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben. 
 
Begründung: Der Vorstand wird die Auswahlkriterien Vielfalt sowie eine angemessene Berück-
sichtigung von Frauen bei der Besetzung von Führungspositionen im Unternehmen beachten. Es 
muss aber weiterhin der Entscheidung des Vorstands obliegen, den/die fachlich und persönlich 
geeigneteste/n Kanditaten/-innen zu bestimmen. 
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2. Ziffer 5.1.2 Absatz 1 Satz 1 und 2 
 
Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands. Bei der Zusammensetzung des 
Vorstands soll der Aufsichtsrat auch auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine 
angemessene Berücksichtigung von Frauen anstreben.  
 
Der Aufsichtsrat besetzt Vorstandspositionen insbesondere nach fachlicher und persönlicher Eig-
nung der Kandidaten/innen. Bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung wird der Aufsichtsrat 
auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung von 
Frauen anstreben. 
 
Begründung: Bei der Bestellung von Vorstandsmitgliedern wird der Aufsichtsrat nicht nur darauf 
achten, dass die bestellten Personen über die persönlichen und fachlichen Eignungen und Erfah-
rungen verfügen, die für die Wahrnehmung des Amtes erforderlichen sind. Er wird auch anstre-
ben, dass der Vorstand in der Person seiner Mitglieder durch eine Vielfalt (Diversity) von Meinun-
gen und Erfahrungen geprägt ist. Soweit der Vorstand nicht aus mehr als drei Mitgliedern besteht, 
kann aber nicht gewährleistet werden, dass dem Vorstand Frauen in einer bestimmten Quote an-
gehören. Dennoch soll nach Meinung des Aufsichtsrats der Gesichtspunkt, dass auch Frauen in 
Vorständen angemessen vertreten sein sollen, bei der Auswahl von Bewerbern besonders be-
rücksichtigt werden.  
 
 
3. Ziffer 5.1.2 Absatz 1 Satz 1 und 3 

 
Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands. Er soll gemeinsam mit dem 
Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen.  

 
Der Aufsichtsrat hat bisher nicht gemeinsam mit dem Vorstand eine Nachfolgeplanung vorge-
nommen.  
 
Begründung: Angesichts der Zusammensetzung und Altersstruktur des Vorstandes der Splendid 
Medien AG sehen Aufsichtsrat und Vorstand eine Nachfolgeplanung derzeit nicht als erforderlich 
an.  
 

 
4.  Ziffer 5.3.1 Satz 1 
 
Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der 
Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden.  
 
Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat keine Ausschüsse gebildet. 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG besteht aus drei Mitgliedern. Angesichts 
dieser geringen Größe des Aufsichtsrats erübrigt sich die Einrichtung von Ausschüssen. 

 

5. Ziffer 5.3.2 Satz 1 
 
Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten, der sich insbesonde-
re mit Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements und der Compliance, der erforderli-
chen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Ab-
schlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung be-
fasst. 
 
Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat keinen gesonderten Prüfungsausschuss eingerich-
tet. 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG besteht aus drei Mitgliedern. Angesichts 
dieser geringen Größe des Aufsichtsrats erübrigt sich die Einrichtung von Ausschüssen. 
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6. Ziffer 5.3.3 
 
Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertretern der 
Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversamm-
lung geeignete Kandidaten vorschlägt. 
 
Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat keinen gesonderten Nominierungsausschuss einge-
richtet. 
 
Begründung: Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG besteht aus drei Mitgliedern. Angesichts 
dieser geringen Größe des Aufsichtsrats erübrigt sich die Einrichtung von Ausschüssen. 

 

7. Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und 3 
 

Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen, die unter Beachtung 
der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potentiel-
le Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im Sinn von Nr. 5.4.2, 
eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichti-
gen. Diese konkreten Ziele sollen insbesondere eine angemessene Beteiligung von Frauen vor-
sehen. 
 
Vorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgremien sollen diese Ziele berücksichtigen. 
Die Zielsetzung des Aufsichtsrats und der Stand der Umsetzung sollen im Corporate Governance 
Bericht veröffentlicht werden. 
 

 Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat ein Höchstalter für Mitglieder des Aufsichtsrates 
vorgegeben. Wie von dem Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen, wird der Auf-
sichtsrat bei seinen Wahlvorschlägen auch auf die Vielfalt (Diversity) im Sinne einer Pluralität von 
Meinungen und Erfahrungen der vorgeschlagenen Personen achten. Eine bestimmte Beteili-
gungsquote von Frauen wird nicht vorgegeben. Der Aufsichtsrat berücksichtigt jedoch bei Wahl-
vorschlägen, dass auch Frauen in Aufsichtsräten angemessen vertreten sein sollen.  

 Begründung: Der Aufsichtsrat verfügt nur über drei Mitglieder. Um eine effiziente Arbeit im Auf-
sichtsrat zu gewährleisten, müssen die Aufsichtsratsmitglieder über die im Corporate Governance 
Bericht wiedergegebenen Qualifikationen verfügen. Die Auswahl geeigneter Kandida-
ten/Kandidatinnen würde nach Auffassung des Aufsichtsrats zum Nachteil des Unternehmens in 
einer sachlich nicht zu rechtfertigenden Weise eingeschränkt, wenn das Geschlecht eines Kandi-
daten/einer Kandidatin zu einem zwingend zu beachtenden Auswahlkriterium erhoben würde. 

 

8. Ziffer 5.4.5 Abs. 2 
 
 Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbil-

dungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei sollen sie von der Gesellschaft angemessen 
unterstützt werden. 

Da weiterhin unklar ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Unterstützung der 
Aus- und Fortbildung der Aufsichtsratsmitglieder seitens der Gesellschaft als angemessen ange-
sehen werden kann, wird vorsorglich eine Abweichung von Ziffer 5.4.5 Abs. 2 DCGK erklärt. 

 

9. Ziffer 7.1.2. Satz 4 
 
Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die Zwischenberichte 
sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes, öffentlich zugänglich sein. 
 
Die Splendid Medien AG veröffentlicht ihren Konzernabschluss binnen 90 Tagen nach Geschäfts-
jahresende. Die Veröffentlichung der Zwischenmitteilungen der Geschäftsführung erfolgt binnen 
45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes. Der Halbjahresfinanzbericht wird weiterhin erst bin-
nen 60 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes veröffentlicht.  
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Begründung: Die regelmäßige Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts innerhalb des vom 
Kodex empfohlenen Zeitraumes wäre nur bei einer mit Kosten verbundenen Vergrößerung des in-
ternen Rechnungswesens möglich. 

 
II. Praktiken der Unternehmensführung 
 
Vorstand und Aufsichtsrat beachten die gesetzlichen Anforderungen, die Bestimmungen der 
Satzung der Splendid Medien AG sowie den Deutschen Corporate Governance Kodex, dem 
mit den in der vorstehenden Erklärung gemäß § 161 AktG angegebenen Ausnahmen ent-
sprochen wird. 
 
Darüber hinaus wendet die Splendid Medien AG folgende Unternehmenspraktiken an: 
 
Risikomanagement  
Das primäre Ziel der Splendid Medien AG ist die Umsatzausweitung und die Erreichung 
eines nachhaltigen positiven Ergebnisses zur Steigerung des Unternehmenswertes.  
 
Als eine auch international agierende Unternehmensgruppe ergeben sich für die Splendid 
Medien AG vielfältige unternehmerische Chancen. Gleichzeitig ist die Splendid Gruppe 
unterschiedlichen Risiken ausgesetzt.  
 
Die Splendid Gruppe strebt ein ausgewogenes Chancen/Risiken-Verhältnis an und erfasst und 
analysiert dazu dies sich aus der Geschäftstätigkeit ergebenden Chancen und Risiken regel-
mäßig, bewertet und überwacht diese. 
 
Im Rahmen des Risikomanagementsystems werden Einzelrisiken identifiziert und transparent 
aufbereitet. Daraus abgeleitet werden angemessene Steuerungsmaßnahmen, die Integrati-
on von geeigneten Vorsorgemaßnahmen in die Entscheidungen und Geschäftsprozesse 
sowie die kontinuierliche Anpassung, Weiterentwicklung und Optimierung dieser Maßnah-
men.  
 
Chancen werden im Wesentlichen außerhalb des Risikomanagementsystems erfasst, jedoch 
teilweise bei den Maßnahmen zur Reduzierung bzw. Vermeidung eines Risikos genannt o-
der direkt im Risiko beschrieben. 
 
Eine frühestmögliche und vollständige Erfassung der bestehenden und potenziellen we-
sentlichen Risiken erfolgt kontinuierlich durch den Vorstand, die Geschäftsführer sowie das 
Management. Die wesentlichen Risiken der Gruppe werden in einem Risikokatalog zusam-
mengestellt und anhand der Kriterien „wirtschaftliches Verlustpotenzial“ und „Eintrittswahr-
scheinlichkeit“ bewertet. Angemessene, überschaubare und beherrschbare Risiken werden 
bewusst eingegangen, wenn sie gleichzeitig einen angemessenen Ertrag erwarten lassen 
oder unvermeidbar sind. Risiken aufgrund von Fremdverschulden oder durch höhere Gewalt 
werden nach Möglichkeit versichert. Für alle anderen Risiken werden geeignete Gegensteu-
erungsmaßnahmen festgelegt. Die Wirksamkeit der Steuerungsmaßnahmen sowie die Risi-
kosituation insgesamt werden mindestens zweimal jährlich überarbeitet und aktualisiert.  
 
Die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement trägt der Vorstand. Er gibt die Risiko-
politik vor und entscheidet über die Gesamtheit der von der Splendid Gruppe zu tragenden 
Risiken sowie über die Steuerungsmaßnahmen zur Risikovermeidung bzw. -reduzierung. 
Der Vorstand veranlasst die Pflege des zentralen Risikokatalogs, in dem alle wesentlichen 
Risiken, die entsprechenden Risikobewertungen sowie die Gegenmaßnahmen zusammen-
geführt sind. Auf Basis des Risikokatalogs wird mindestens zweimal jährlich ein Bericht für 
den Vorstand erstellt. Treten zwischenzeitlich Risiken auf, die einen wesentlichen Einfluss 
auf die Risikolage der Gruppe haben, wird der Vorstand umgehend informiert. Der Aufsichts-
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rat erhält mindestens zweimal jährlich einen ausführlichen Bericht über das Risikomanage-
ment der Splendid Gruppe.  
 
Die Konzeption und die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements sind Gegenstand der 
Konzernabschlussprüfung.  
 
 
Corporate Compliance 
Gemäß Ziffer 4.1.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex Kodex hat der Vorstand für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu 
sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin. Diesem Ziel dient 
eine vom Vorstand verabschiedete Corporate Compliance-Richtlinie, die insbesondere zur 
Prävention von Korruptionsfällen und sonstigen Rechtsverstößen dienen soll. Der Vorstand 
und das Management sind für die Einhaltung der Richtlinie verantwortlich. Das Management 
und die Mitarbeiter wurden auch im Jahr 2013 entsprechend unterwiesen. Im Rahmen re-
gelmäßiger Abfragen wird über mögliche Verstöße berichtet. Des Weiteren ist ein Complian-
ce Manager als Ansprechpartner bei Entdeckung möglicher Verstöße gegen den Prinzipien-
katalog eingesetzt. Es sind bisher keine Verstöße gegen die Richtlinie aufgetreten. 
 
Internes Kontrollsystem (IKS) 
Ziel des internen Kontrollsystems der Splendid Medien AG ist es, das Vermögen des Unter-
nehmens zu sichern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Überprüfung der Einhal-
tung interner Vorgaben (insbesondere die konzerninternen Steuerungsgrößen wie z.B. 
Umsatz und EBIT), gesetzlicher Vorschriften sowie eines ordnungsgemäßen Rechnungs- 
und Berichtswesens sind Maßnahmen im Rahmen des IKS. Die Kontrollaktivitäten zur 
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung werden 
auf alle Funktionsbereiche der Gesellschaft bezogen.  
 
Die folgenden Beispiele stehen exemplarisch für die vielfältigen Kontrollprozesse: 
 

- Monatliches Berichtswesen, in dem interne Berichte und Auswertungen sowie exter-
ne Daten mit Soll/Ist-Analysen für die Entscheidungsträger erstellt werden 

- Konzerneinheitliche Vorgaben zur Bilanzierung, Bewertung und Kontierung von we-
sentlichen Sachverhalten 

- Organisatorische Maßnahmen in Verbindung mit Zugriffsberechtigungen auf Rech-
nungslegungs- und Finanzsysteme 

- Trennung von Verwaltungs-, Ausführungs-, Abrechnungs- und Genehmigungsfunkti-
onen und deren Wahrnehmung durch verschiedene Personen in wichtigen Funkti-
onsbereichen  

- Vier-Augen-Prinzip beim Berichtswesen sowie im Rahmen der Abschlussprozesse 
- Entscheidungs- bzw. Kontrollfunktion des Vorstands bzw. der Geschäftsführung der 

Tochtergesellschaften bei wesentlichen Geschäftsvorfällen  
 

Die Splendid Gruppe legt daneben jährlich in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat zusätzliche 
Prüfungsgegenstände im Rahmen des Risikomanagements/Internen Kontrollsystems fest. 
Die Prüfungen werden in der Regel durch unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsgesellschaften durchgeführt. Im Jahr 2013 wurden im Rahmen des Risikomanage-
ments ausgewählte Geschäftsprozesse einer Revision unterzogen und - sofern erforderlich - 
optimiert.  
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III. Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Zusammensetzung 

und Arbeitsweise ihrer Ausschüsse 
 
Die Splendid Medien AG ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und verfügt als 
solche über eine duale Führungs- und Kontrollstruktur, bestehend aus Vorstand und Auf-
sichtsrat.  
 
Vorstand 
Der Vorstand leitet das Unternehmen mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung in eigener 
Verantwortung. Dabei gilt der Grundsatz der Gesamtverantwortung, d.h. die Mitglieder des 
Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Sie ent-
wickeln die Unternehmensstrategie und sorgen in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat für de-
ren Umsetzung. Die Grundsätze der Zusammenarbeit des Vorstands sind in der Geschäfts-
ordnung des Vorstands zusammengefasst. Diese sowie der Geschäftsverteilungsplan des 
Vorstands regeln insbesondere die Ressortzuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglie-
der, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten, die Beschlussfassung sowie 
die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Vorstands. Der Vorstand der Splendid Me-
dien AG besteht derzeit aus drei Mitgliedern.  
 
Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwacht seine 
Tätigkeit. Er bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands, beschließt das Vergütungs-
system für die Vorstandsmitglieder und setzt deren jeweilige Gesamtvergütung fest. Er ist 
darüber hinaus befugt, Hauptversammlungen einzuberufen. Der Aufsichtsrat der Splendid 
Medien AG besteht aus drei Mitgliedern. Er bildet keine Ausschüsse. Die Grundsätze der 
Zusammenarbeit des Aufsichtsrats sind in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats geregelt.  
 
Schließlich enthalten die Satzung der Splendid Medien AG sowie die Geschäftsordnung des 
Vorstands einen Katalog von Geschäften, für die der Vorstand der Zustimmung des Auf-
sichtsrats bedarf. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist ebenfalls in 
der Satzung sowie in den Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat geregelt. 
 
Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat  
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse und zum Wohle der Splendid Medien AG 
eng zusammen. Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der 
Geschäfte. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend 
über den Gang der Geschäfte, die strategischen Entwicklungen, über die Lage des Konzerns 
und alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung. Für bedeutende Geschäftsvorgänge 
legt die Geschäftsordnung für den Vorstand Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats fest.  
 
Ausschüsse des Vorstands 
Der Vorstand hat keine Ausschüsse gebildet. 
 
Ausschüsse des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet. 
 
 
IV. Aktionäre und Hauptversammlung 
 
Die Aktionäre der Splendid Medien AG nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr. 
Die jährliche Hauptversammlung der Splendid Medien AG findet innerhalb der ersten acht 
Monate des Geschäftsjahres statt. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Aufsichts-
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ratsvorsitzende. Die Hauptversammlung entscheidet über alle ihr durch das Gesetz zuge-
wiesenen Aufgaben (u. a. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, Änderung der Satzung, Gewinn-
verwendung, Kapitalmaßnahmen).  
 
V. Corporate Governance Bericht 
 
Vorstand und Aufsichtsrat erstatten entsprechend den Vorgaben des Deutschen Corporate 
Governance Kodex im Geschäftsbericht einen Corporate Governance Bericht über die Cor-
porate Governance des Unternehmens. Dieser wird als Teil des Geschäftsberichts 2013 am 
31.3.2014 im Internet unter http://www.splendidmedien.com/de/berichte-analysen 
öffentlich zugänglich gemacht. Sofern sich aus dem Corporate Governance Bericht Aktuali-
sierungen im Hinblick auf die darin enthaltene Entsprechenserklärung zum Deutschen Cor-
porate Kodex ergeben, wird die aktualisierte Entsprechenserklärung im Internet unter 
http://www.splendidmedien.com/de/corporate-governance veröffentlicht. 
 

http://www.splendidmedien.com/de/berichte-analysen
http://www.splendidmedien.com/de/corporate-governance

